
Besondere Auflagen bei technischen Gebrechen!

Vorgehensweise bei technischen Gebrechen im Bundesland Wien für 
Sondertransporte ergänzend zum § 46 Abs. 3 StVo.

Bei technischen Gebrechen (Pannen) im Bundesland Wien ist UMGEHEND mit den 
Maßnahmen zur Abhilfe des technischen Gebrechens zu beginnen.

Zugfahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen die abschleppbar sind, müssen 
umgehend, aber jedoch spätestens, innerhalb, von 120 Minuten aus dem Gefahrenbereich 
entfernt werden. Ebenso muss umgehend ein Ersatz (notfalls durch Anmietung) auf Kosten
des Zulassungsbesitzers gestellt werden, damit der Transport weitergeführt und die 
Gefahrenstelle beseitigt/geräumt werden kann.

Anhänger/Auflieger mit technische Gebrechen sind bis zur Entfernung aus dem 
fließenden Straßenverkehrs (Verbringung in den nicht öffentlichen Straßenverkehr oder 
geeigneten Abstellplatz) entsprechend der Weisung von Polizei, ASFINAG oder Behörde, 
jedoch mit mindestens ein Begleitfahrzeug mit DURCHGEHEND eingeschalteten 
blauen Warnleuchten (§ 20 Abs. 1 Ziffer 4 lit. g KFG 1967 i.d.g.F.) abzusichern.

Wenn notwendig, muss ein Straßenaufsichtsorgan bei besonderen Gefahrenstellen 
(uneinnehmbare Kurven, Engstellen, in Baustellen) sich mit der Exekutiven - und auf dem 
Streckennetz der ASFINAG im Einvernehmen mit der VMZ - hinsichtlich weiterer 
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit abstimmen.

Der Bescheid Inhaber (Antragsteller) trägt für alle einzuleitenden Maßnahmen die 
Verantwortung.
Bei einem technischen Gebrechen ist umgehend auf Stadt-/Landstraßen das zuständige 
Stadtpolizeikommando

Innere Stadt Bezirk 1 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 21 201

Landstraße Bezirk 2, 3 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 58 201

Margareten f.d. Bezirke 4, 5, 6 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 55 201

Josefstadt f.d. Bezirke 7, 8, 9 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 22 201

Favoriten Bezirk 10 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 56 201



Simmering Bezirk 11 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 69 201

Meidling f.d. Bezirke 12, 13 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 45 201

Fünfhaus f.d. Bezirke 14, 15 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 47 201

Ottakring f.d. Bezirke 16, 17 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 24 201

Döbling f.d. Bezirke 18, 19 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 27 201

Brigittenau f.d. Bezirke 2, 20 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 63 201

Floridsdorf Bezirk 21 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 64 201

Donaustadt Bezirk 22 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 0

Liesing Bezirk 23 – Polizeiinspektionen - Telefon: +43 1 31310 - 49 201

sowie das Amt der Wiener Landesregierung – Fachbereich Sondertransporte unter +43 1 
4000 - 96 896 (Montag-Freitag von 07:30 – 15:30) und außerhalb dieser Zeiten den 
Permanenzdienst unter +43 14 000 zu verständigen.

Bei technischen Gebrechen (Pannen) auf dem Straßennetz der ASFINAG umgehend die
Landesverkehrsabteilung Wien, Verkehrsleitzentrale +43 31 31 03 - 24 31
die VMZ ASFINAG +43 501082 - 1600,

sowie das Amt der Wiener Landesregierung – Fachbereich Sondertransporte unter +43 1 
40 00 - 96 896 (Montag-Freitag von 07:30 – 15:30) und außerhalb dieser Zeiten den 
Permanenzdienst unter +43 14 000 zu verständigen.

Verstöße gegen diese Auflagen, erfüllen nach § 40 KFG einen schweren Verstoß 
gegen die Sondertransportauflagen. Dies hat zur Folge, dass Ihnen die Ausstellung 
von Genehmigungen nach §§ 39, 40, 45, 46 82, sowie 101 Abs. 5, 104 Abs.9 und 105 
Abs. 6 KFG, für bis zu sechs Monate verweigert werden kann.

                                         


